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Akkreditierung im Hochschulbereich -
Mehrwert oder Burokratie?

Rolf Heusser

Einleitung

Am Treffen der européaischen Bildungsministerinnen und -minister in Berlin 2003 wurden der Akkredi-
tierung und der Qualitatssicherung eine Schltsselrolle bei der Umsetzung der Bologna-Deklaration
zugewiesen. Qualitat der Hochschulbildung ist laut Berliner Communiqué "der Dreh- und Angelpunkt
fur die Schaffung des Europaischen Hochschulraumes". Man einigte sich darauf, bis 2005 in allen
Landern "ein System der Akkreditierung, der Zertifizierung oder ahnlicher Verfahren" einzurichten.
Vom Staat eingesetzte, aber unabhéangige Institutionen sollen dabei tberprifen, ob Hochschulinstitu-
tionen respektive deren Studiengénge international vorgegebene Anforderungen an die Qualitat er-
fullen. In der Schweiz ist das Organ fur Akkreditierung und Qualitatssicherung (OAQ) mit diesen Auf-
gaben betraut worden. Nachfolgend sollen in einem ersten Kapitel die Akkreditierung definiert und ihr
Nutzen sowie ihr Stellenwert in Europa beschrieben werden. Im zweiten Teil wird das OAQ kurz vorge-
stellt. Das dritte Kapitel widmet sich vertieft dem schweizerischen Akkreditierungswesen. Abgeschlos-
sen wird der Bericht mit einem Ausblick auf den kiinftigen Einsatz der Akkreditierung im nationalen
und internationalen Hochschulraum.

1 Die Akkreditierung

1.1 Definition der Akkreditierung

Bei der Akkreditierung handelt es sich um ein formales und transparentes Qualitatspriifungsver-
fahren, in welchem anhand von definierten, international kompatiblen Standards tberprift wird,
ob Hochschulinstitutionen beziehungsweise deren Studiengdnge Mindestanforderungen an
die Qualitat erfullen. Das Européische Konsortium fur Akkreditierung (ECA) definiert die Akkredi-
tierung als "formal and independent decision, indicating that an institution of higher education
and/or programmes offered meet certain standards." Die ECA weist damit darauf hin, dass Akkre-
ditierungen nur von Institutionen durchgefiihrt werden kénnen, die eine adaquate Unabhéangig-
keit von Hochschulen und Staat aufweisen.

1.2 Stellenwert der Akkreditierung in Europa

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Autonomie der Hochschulen und dem Wunsch, einen
europaischen Hochschulraum zu kreieren, sind in den letzten zehn Jahren in praktisch allen eu-
ropaischen Léndern nationale Akkreditierungs- und Qualitatssicherungsagenturen eréffnet wor-
den. Die Akkreditierung ist heute die wichtigste Methode der externen Qualitatssicherung in
Europa. Mehr als 20 Lander haben entsprechende Systeme fur den Hochschulbereich ent-
wickelt, die Schweiz gehért seit 2001 dazu.

Wahrend die einen Lander Akkreditierung auf Programmebene vornehmen (z.B. D/NL/E), fo-
kussieren andere Lander auf die institutionelle Akkreditierung (z.B. IR/A/CH). In praktisch allen
europaischen Landern ist die Akkreditierung fir die Hochschulen obligatorisch und von klaren
Konsequenzen begleitet. Dazu gehéren die Zulassung von Studiengangen, die Anerkennung
von Diplomen und Titeln, die Finanzierung von Hochschulen u.a.m.

Die Akkreditierung wird als Schllsselelement fur die erfolgreiche Implenentierung der Bologna
Deklaration angesehen. Akkreditierungsentscheide tragen nicht nur dazu bei, die nationalen
Bildungsmarkte zu regulieren, sondern erleichtern die européaische Vergleichbarkeit der Studi-
enangebote und damit die studentische Mobilitat in Europa.

1.3 Nutzen und Mehrwert der Akkreditierung

Von einer Akkreditierung profitieren verschiedene Interessengruppen, allen voran die Hoch-
schulen selbst, die mittels des Akkreditierungs-Gutesiegels ihre Attraktivitat fur Studierende
und Dozierende erhéhen und ihre internationale Konkurrenzfahigkeit und Kompatibilitat stei-
gern kénnen. Ausserdem ist davon auszugehen, dass die Akkreditierung die internationale An-
erkennung von universitaren Diplomen und Titeln wesentlich erleichtern wird.
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Damit wird eine wichtige Grundlage fir die im Bologna-Modell geforderte Mobilitat der Studieren-
den geschaffen. Fur diese sind Akkreditierungen eine wichtige Orientierungshilfe im zuneh-
mend un-ubersichtlichen nationalen und internationalen Bildungsmarkt; die Akkreditierungsur-
kunde belegt aber auch fiir den Arbeitsmarkt, dass ein Aus- oder Weiterbildungsgang respektive
die untersuchte Hochschule international geforderte Qualitatsstandards erfullt. Schliesslich pro-
fitieren die Politiker von Akkreditierung, weil sie damit abschéatzen kénnen, ob die staatlichen Fi-
nanzhilfen an die zunehmend autonomer werdenden Hochschulen sinnvoll eingesetzt werden.

1.4 Stdrken und Schwéchen der Akkreditierung

Die Starken der Akkreditierung liegen im formalen und transparenten Charakter des Verfahrens,
der unabhangigen Beurteilung der Qualitat sowie in der Tatsache, dass vorgegebene, internatio-
nale Standards als Messlatte fir die Qualitatsbeurteilung herangezogen werden. Diese Eigen-
schaften erlauben es, mit Hilfe der Akkreditierung, die Qualitat von universitaren Leistungen
Uber die Landesgrenzen hinaus zu bewerten und zu vergleichen.

Als Schwache der Akkreditierung gilt ihr normativer Charakter und die damit verbundene Gefahr
der Burokratisierung. Die Dauer eines Akkreditierungsprozesses, von Beginn der Qualitatspri-
fung bis zum Akkreditierungsentscheid, betragt in der Regel acht bis neun Monate. Die erste
Phase des Verfahrens (die Selbstbeurteilung der Qualitdt anhand von vorgegebenen Fragen
und Qualitatsstandards) erfordert eine aktive Mitarbeit der beteiligten Hochschuleinheit. Eine
weitere Herausforderung ist es, das Akkreditierungsverfahren nicht nur als Mittel der Qualitats-
kontrolle zu verwerten, sondern dariiberhinaus die Qualitatsverbesserung der zu akkreditieren-
den Einheit anzustreben. Alle modernen Akkreditierungssysteme haben indessen Mass-
nahmen ergriffen, um dies sicherzustellen.

2 Das Organ fiir Akkreditierung und Qualitdtssicherung

Das OAQ nahm seine Tatigkeit am 1. Oktober 2001 auf. Es dient der Sicherung und Férderung der
Qualitat von Lehre und Forschung an den universitaren Hochschulen in der Schweiz. Das OAQ arbei-
tet unabhangig und statzt sich auf internationale Praktiken und Forschungsdaten. Rechtliche Grund-
lage der Tatigkeit des OAQ sind das UFG vom 8. Oktober 1999, das interkantonale Konkordat tiber
die universitare Koordination vom 9. Dezember 1999 und die Vereinbarung zwischen dem Bund und
den Universitatskantonen ber die Zusammenarbeit im universitaren Hochschulbereich vom 14. De-
zember 2000 (Zusammenarbeitsvereinbarung).

Das OAQ hat die Aufgabe, die Anforderungen an die Qualitat schweizerischer universitarer Institutio-
nen zu definieren. Es fuhrt Qualitatsprifungen durch, erarbeitet Richtlinien fur die interne Qualitatssi-
cherung von Hochschulen und bietet entsprechende Dienstleistungen an. Geméass UFG missen Uni-
versitaten respektive universitare Institutionen, um Finanzhilfen beanspruchen zu kénnen, "qualitativ
hochstehende Leistungen erbringen, die vom Organ fur Qualitatssicherung Gberpruft sind". Im Rah-
men von Audit-Verfahren werden alle vier Jahre die internen Massnahmen zur Qualitatssicherung
einer Universitat respektive einer universitaren Institution tberprift. Dieses System obligatorischer
Qualitatsprafungen wird erganzt durch ein freiwilliges Akkreditierungssystem auf institutioneller sowie
auf Studiengangsebene.

3 Das schweizerische Akkreditierungswesen

Geméss UFG ist es eine zentrale Aufgabe des OAQ, Richtlinien zur Durchfihrung von Akkreditie-
rungsverfahren im universitdren Hochschulbereich der Schweiz zu entwickeln. Nach einer breiten Ver-
nehmlassung bei universitaren Institutionen und Interessensvertretern aus Bildung, Wissenschaft,
Forschung und Politik wurden im Dezember 2002 die entsprechenden Akkreditierungsrichtlinien von
der Schweizerischen Universitatskonferenz genehmigt und nach einer Pilotphase im Oktober 2003
ohne zeitliche Beschrénkung in Kraft gesetzt. Universitére Institutionen aus dem &ffentlichen und pri-
vaten Sektor kénnen Akkreditierungsgesuche fir sich oder fur ihre Studienangebote einreichen.
Priméres Tatigkeitsfeld der Akkreditierung ist die Lehre. Die Forschung wird insoweit einbezogen, als
sie mit der Lehre direkt verknlpft und mit dem Leitbild der zu akkreditierenden Institution verbunden
ist.
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Das Akkreditierungsverfahren und die dazugehdrenden Qualitatsstandards in der Schweiz orien-tie-
ren sich an den besten internationalen Praktiken. Die Ablaufe der Qualitatstberprifung und die defi-
nierten Qualitatsstandards wurden so konzipiert, dass die beteiligten Universitaten auch wichtige Hin-
weise zur Qualitatsentwicklung und -verbesserung erhalten.

Das Akkreditierungsverfahren folgt einem dreistufigen Ablauf: Selbstbeurteilung, Vor-Ort Visite durch
externe Experten und Expertinnen, Akkreditierungsentscheid. Anhand eines detaillierten Leitfa-
dens, der vom OAQ vorgegeben wird, fuhrt die zu akkreditierende Hochschuleinheit in Eigenverant-
wortung eine Selbstbeurteilung durch. Die Ergebnisse werden in einem schriftlichen Bericht zuhan-
den des OAQ zusammengestellt, der als Grundlage fir die nachfolgende Vor-Ort-Visite der unabhéan-
gigen Expertengruppe dient. Diese wird durch eine Gruppe von qualifizierten, unabhéangigen Exper-
ten und Expertinnen (in der Regel drei bis finf Personen) durchgefiihrt. Die Gruppe besteht vor-
nehmlich aus im Ausland tatigen Experten und Expertinnen. Die Vor-Ort-Visite dauert in der Regel
zwei Tage. Der in der Folge von der Expertengruppe erarbeitete Bericht bezieht sich ausfihrlich auf
die Prufbereiche und die dazugehérenden Qualitadtsstandards. Der Bericht schliesst mit einer Emp-
fehlung zur Akkreditierung und zur Verbesserung der Qualitat. Die zu akkreditierende Hochschulein-
heit hat das Recht, zum Expertenbericht Stellung zu nehmen.

Der Schlussbericht des OAQ basiert auf dem Selbstbeurteilungsbericht, dem Expertenbericht und
auf der Stellungnahme der Hochschuleinheit. Der Entscheid wird durch die Schweizerische Univer-
sitatskonferenz auf Vorschlag des OAQ gefallt. Er kann ein "Ja", ein "Nein" oder ein "Ja, mit Auflagen”
sein. Eine Akkreditierung ohne Auflagen ist fur sieben Jahre giltig. Die Kosten werden bei &ffentli-
chen Universitaten vom OAQ ubernommen. Alle Ergebnisse der Akkreditierungsverfahren werden
unter Berlcksichtigung des Datenschutzes publiziert. Die Hochschulen kénnen bei einem unabhan-
gigen Schiedsgericht gegen die Akkreditierungsentscheide rekurrieren.

Das schweizerische Akkreditierungssystem wurde im Juni 2003 anlésslich der Grindung eines "Euro-
pean Consortium of Accreditation" (ECA)mit den anderen europaischen Akkreditierungssystemen
verglichen. Dabei zeigte sich, dass die schweizerischen Qualitdtsstandards und Verfahrensschritte
einen sehr hohen Deckungsgrad (80"100%) mit denen der anderen Lander aufweisen. Damit sind die
notwendigen Voraussetzungen geschaffen, dass schweizerische Akkreditierungsentscheide auch im
Ausland anerkannt werden kénnen. Am Ziel der "mutual recognition of accreditation decisions" arbei-
tet zur Zeit das Europaische Konsortium der Akkreditierer (ECA). Das OAQ hat in dessen "steering
committee" Einsitz. Die Qualitatsstandards und alle Begleitinstrumente des OAQ kénnen von der
OAQ-Website in vier Sprachen heruntergeladen werden (http://www.oag.ch).

4 Ausblick und kiinftiger Einsatz der Akkreditierungsverfahren im europdischen
Hochschulraum

Aufgrund des heute klar sichtbaren Trends zur Akkreditierung im Hochschulbereich sowie der gros-
sen Akzeptanz dieser Verfahren in der Wirtschaft und Gesellschaft lasst sich erahnen, dass sich die
Akkreditierungsidee in Europa rasch ausbreiten wird. Es ist nicht vorstellbar, den européaischen Hoch-
schulraum zu verwirklichen, ohne die Kompatibilitdt der Hochschulqualitat durch Akkreditierungsver-
fahren sicherzustellen. Die Bemuhungen zur Vereinheitlichung der Akkreditierungsverfahren in Euro-
pa werden rasch zum Ziel fiuhren und erlauben es, die Akkreditierung zu einem wichtigen Schlussel-
element der internationalen Anerkennung von Diplomen und Titeln werden zu lassen. Ausserdem
werden Akkreditierungsentscheide in Zukunft benétigt, um Klarheit in den zunehmend unubersichtli-
chen internationalen Bildungsmarkt zu bringen ("e-learning programmes", "borderless education",
"joint degrees") und den zunehmenden Handel mit Bildungsangeboten zu regulieren (GATS-Vertra-
ge).

In der Schweiz wurden die ersten funf Akkreditierungsverfahren im Jahre 2003 mit Erfolg durchge-
fuhrt, weitere zwolf Verfahren wurden anfangs 2004 auf Ersuchen der Universitdten gestartet. Damit
mehren sich die Anzeichen, dass die schweizerischen Hochschulen die Akkreditierung nicht nur als
burokratische Massnahme einschatzen, sondern auch den Mehrwert dieser Verfahren verstehen.



	Akkreditierung im Hochschulbereich : Mehrwert oder Bürokratie?

